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Herrn Bescheid nach s 60a Abs. ,l AO
lvlichael Meister über die gesonderte Feststellung
Rebhuhnweg 15 der Einhaltung der satzungs.
32427 Minden mäßigen Voraussetzungen nach

den §§ 51, 59, 60 und 61 AO

als gesetzlich er Vertreter fl.lr Schulsternwarte Minden, Rebhuhnweg 15,32427 Minden

' Feat8tellung

Die Satsung ! dervorgenannten Körperschaft X der Körperschaft

Schulsternwarte Minden
(Bezelchnurg der Kölpe.schaff )

in der Fassung vom 18.08 2014 (zuletzt geändert am 17 06.2015) erfüllt die satzungsmäßigen
Voralssetz!ngen nach den §§ 51,59,60 und 61 AO.

Hinweise zur Feststellung

Eine Anerkennung. dass die tatsächliche Geschäftsrührun9 (§ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuer-
begünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht ist mit dieser Feststellung nichl verbunden

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und der Steuerpflich,
tigen, d e Zuwendungen in Fom von Spenden und [/itgliedsbeiträgen an die Körperschaft erbr]ngen (§ 60a
Abs 1 Satz 2 AO). Die Bindungsw rkung dieser Feststellung entfällt ab dem Zeitpunkt in dem die Rechtsvor-
schriften auf denen die Feststel ung beruht, aufgehoben oder geände.t werden (§ 60a Abs. 3 AO). Tritt bei
den für die Feststellung erheblchen Verhaltnissen eine Anderung e n, ist d e Feststellung mit Wkkung vom
Zeitpunkt derAnderung der Verhältnisse aufzuheben (§ 60a Abs. 4 AO).

Bitte beachten Sae, dass die lnanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der tatsächlichen Ge-
schäftsführung abhangt, die der Nachprilfung durch das Finanzamt- ggf. im Rahmen einer Außenprüfung -
unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsfr.rhrung muss auf die aussch ießliche und unmittelbare Erfüllung der
steuerbeg0nstlgten Zwecke gerlchtet sein und den Best mmungen der Satzung entsprechen.

Dies m!ss durch ordnungsmäßige Aufzelchnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben,
Tätigkeitsbericht, VermögensUbersicht mit Nachweisen rlber Bildung und Entwicklung der Rücklagen) nachge.
wiesen werden (§ 63 AO). Über dle Steuervergünstigungen nach den einzelnen Steuergesetzen wird im Rah-
men des Veranlag u ngsverfahrens entschieden.

lnjedem Falle ist die Körperschaft insoweil ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb unterhält, der kein Zweckbetrieb ist Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben ist, besteht im gleichen
Umfang Gewerbesteuerpflicht. Ourch die Gewehr!ng der Steuerbefreiung von der Körperschaft- und Gewer-
besteuer wird die Umsatzsteuerpf icht grundsätzlich nicht berührt.

Bei Beschäftigung von Arbetnehmern slnd Lohnsteuer, So idaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer
einzubehalten und an das Finanzamt abzuf{.lhren.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die voEteherde Fggtstellung.

Für Körpeßchaften, die bisher nicht nach § 5Abs. 1Nr 9 KSIG sowie § 3Nr.6GewStG steuerbefreit waren,
gilt Folgendes:
E Die Steuerbefreiungen nach§5Abs. 1 Nr. I KSIG sowie § 3 Nr. 6 GewStG können aufgrund des § 60

Abs. 2 AO frühestens ab dem 01. 01. zur Anwendung kommen.

Abküuunqen: AO =Abgabenordnuns. BSIBI= Bundessl€!elblatt, ESIG = Einkommensleuergesetz, ES1DV= Ei.kommensleue.
Du.chführungsverodnung GewStG = Gewerbesleuerseselz. KSIG = KbpeßchaffsteuerSesetz
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Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbeslätigungen

Wervorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veranlasst, dass
Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegilnstlgten Zwecken ver-
wendet werden, haftet für die entgangene Steuer.

Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbe-
steuerpauschalmitlSo/oderZuwendungangesetzt(§10bAbs.4ESIG,§9Abs.3KSIG,§9Nr.5GewStG).

Hinweis zur Sleuerbegünsligung, zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen und/oder zum
Kapitalertragsteuerabzug

Hinsichtlich der Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug, der Steuerbegünstigung und/oder der
Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen wird aufden letzten gtlltigen Freistellungsbescheid bzw. die
Anlage zum letzten gtlltigen Körperschaftsteuerbescheid verwlesen.

Gegen diesen Festslellungsbescheid ist der Einspruch gegeben. Ein Einspruch istjedoch ausgesclrossen, soweit dieser
Bescheid einen VeMaltungsakt ändert oder erselzt, gegen den ein zuiässiger Einspruch oder (nach eanem zulässigen
Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nich2ulassungsbeschwerde anhängig isi. ln diesem Fallwird der neue
VellvaltungsaK Gegensland des Rechtsbehelfsverfahrens.

Der Einspruch ist bei dem oben genannien Finanzami schrifilich einzureichen, diesem elektronisch zu obermitteln oder
dort zur Niedercchrifi zu erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspru€hs beträgt einen l\ronat. Sie beginnl mil Ablaufdes Tages, an dem lhnen dieser
Bescheid bekannlgegeben worden isl. BeiZusendung durch einlachen Brief oderZustellung mitiels Einschreiben durch
Übergabe gilt die Bekanntgabe mll dem driilen Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu
einem späteren Zeitpunkl zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zusiellungsurkunde oder mittels Einschleiben mit Rückschein
oder gegen Empfangsbekennlnis ist der Tag der Bekanntgabe derTag der Zustellung.

Begründung und Nebenbestimmung

Rechtsbehelfsbelehnrng
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